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Hinweise zum Aufbau des Gutachtens

In Kapitel Ill legt die Gutachtergruppe jeweils zundchst ihre Einschdtzungen nach der Vor-Ort-Begehung
dar. In einem zweiten Abschnitt bewertet sie die an sie gerichteten Fragestellungen vor dem Hintergrund
des jeweiligen Akkreditierungskriteriums. Von der Gutachtergruppe vorgeschlagene Auflagen und Emp-
fehlungen werden als Empfehlungen an die Prasidialkommission fiir Qualitat in Studium und Lehre (PfQ)
in Kapitel VI aufgefiihrt.

Eine Auflage wird ausgesprochen, wenn ein Kriterium als weitgehend nicht erfiillt bewertet wird; eine
Empfehlung hingegen, wenn nur ein geringer Teilaspekt eines Kriteriums nicht erfiillt ist oder besser er-
fillt werden kann.

Die Darstellung der Sachlage zu den (Teil-)Studiengdngen, die Bewertungen der Gutachtergruppe und
die vorgeschlagenen Auflagen und/ oder Empfehlungen der Gutachtergruppe an die PfQ erfolgen, soweit
sinnvoll, fiir den jeweiligen (Teil-)Studiengang separat. Ansonsten gelten die Ausfiihrungen fiir alle (Teil-
)Studiengdnge bzw. fiir das gesamte Fach.




I. Grundlage und Ablauf des Begutachtungsverfahrens

Am 9. Mai 2016 hat die Universitatsleitung auf Empfehlung der Prasidialkommission fiir Qualitat in Stu-
dium und Lehre (PfQ) die Durchfiihrung eines Studienfachaudits im Fach Politikwissenschaft/Soziologie
fiir folgende Studiengadnge beschlossen:

e Bachelor-Studiengang Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS-Punkte)
e Bachelor-Studiengang Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-Punkte)
e Bachelor-Studiengang Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)
e Bachelor-Nebenfach Political and Social Studies (60 ECTS-Punkte)

e Master-Studiengang Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-Punkte)
e Master-Studiengang Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-Punkte)

Zu Gutachterinnen und Gutachtern hat die Universitatsleitung auf Empfehlung der PfQ am 16. Dezember
2019 und am 2. Mdrz 2020 die folgenden Personen bestellt:

Vertreter/innen der Universitdten
Prof. Dr. Sebastian Bersick, Ruhr-Universitdat Bochum — Politikwissenschaft
Prof. Dr. Sigrid Baringhorst, Universitadt Siegen — Politikwissenschaft und Soziologie
Prof. Dr. Markus Hertwig, Technische Universitdt Chemnitz — Soziologie
Vertreter der Berufspraxis
Dr. Peter Matuschek, Forsa, Berlin
Studentische Vertreterin

Lysanne Dobranz, Studium Rechtswissenschaften, Universitat Jena

Am 25. September 2020 wurden den Gutachterinnen und Gutachtern die erforderlichen Unterlagen {iber-
mittelt:

1. Studienfachaudit Verfahrensbeschreibung

2. Fragenleitfaden fiir Gutachter/innen
3. Gleichstellungskonzept der Universitét fiir den wissenschaftlichen Bereich
4. Qualitdtsmanagementsystem der Universitdt — Kurzdarstellung

Leitbild der Universitat

Ul

6.  Qualitdtsziele der Universitat

7. Qualitatsziele der Fakultat

8. Politikwissenschaft/Soziologie in Wiirzburg und aktuelle Entwicklungen
a) Tagesstatistik nach Fachsemestern (BA und MA)

b) Tagesstatistik nach Fachsemestern (gesamt)
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¢) Studienfachkombinationen (BA 120, 75, BA-NF 60, MA 45)
9.  Studienfachbericht 2019
10. Ubersicht tiber die generellen Strukturen der Bachelor- und Master-Studiengénge der Universitit
11.  Studien- und Priifungsordnungen
e ASPO (Allgemeine Studien- und Priifungsordnung) 2015

e Fachspezifische Bestimmungen (FSB) Modulhandbiicher (MHB) und Studienverlaufspldane
(SVP) fiir die zu begutachtenden Studiengédnge:

Ergdnzend wurde der Gutachtergruppe am 13. Oktober 2020 ein Dokument nachgereicht, das die aktu-
ellen Entwicklungen (Ziffer 8.) auf den neuesten Stand bringt.

Das Begutachtungsverfahren fand am 27./28. Oktober 2020 als Videokonferenz statt.

Die Gutachtergruppe wurde von Dr. Christof Clausing (Referat A.3 Qualitditsmanagement, Organisations-
entwicklung & Campusmanagement) bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der Begehung sowie der
Abfassung des Auditberichtes unterstiitzt.



Il. Kurzinformation zu den Studiengdngen

Bezeichnung Profil grundstdandig/ | Studien- | Regelstudien- | erstmaliger Studierende

und Ab- konsekutiv/ form zeit und ECTS Beginn (Félle)

schlussgrad weiterbildend Stand:
11.09.2020

Political and grundstandig Vollzeit 6 Semester, 01.10.2007 455

Social Stud- 180 ECTS

ies

B. A.

Political and grundstandig Vollzeit 6 Semester, 01.10.2013 308

Social Stud- 120 ECTS

ies

B. A.

Political and grundstandig Vollzeit 6 Semester, 01.10.2009 97

Social Stud- 75 ECTS

ies

B. A.

Political and grundstandig Vollzeit 6 Semester, 01.10.2008 180

Social Stu- 60 ECTS

dies

Abschluss-

grad je nach

Hauptfach

Political and for- konsekutiv Vollzeit 4 Semester, 01.10.2010 61

Social Sci- schungs- 120 ECTS

ences orien-

M. A. tiert

Political and for- konsekutiv Vollzeit 4 Semester, 01.10.2012 8

Social Sci- schungs- 45 ECTS

ences orien-

M. A. tiert




lll. Darstellung und Bewertung der Studiengdnge
1. Kriterium: Qualifikationsziele und Abschlussniveau

Die Qualifikationsziele und das Abschlussniveau sind in einem umfangreichen Dokument (Anlage 2.4
zum Studienfachbericht) sowie zusatzlich in den Modulhandbiichern kurz beschrieben. Die tibergreifen-
den Qualitdtsziele der Fakultat werden dariiber hinaus in einem gesonderten Dokument nachvollziehbar
dargelegt. In der Anlage 2.4 werden im Einzelnen die allgemeinen Kompetenzen, die inhaltlichen Kom-
petenzen und die methodischen Kompetenzen fiir die einzelnen Bachelor- und Master-Studiengange
nachvollziehbar beschrieben, die durch die Studierenden im Rahmen ihres jeweiligen Studiums erwor-
ben werden. Darunter fallen allgemeine Kompetenzen, etwa die Fahigkeit zum wissenschaftlichen Arbei-
ten, methodische Kompetenzen, darunter solide Kenntnisse der Methoden der empirischen Sozialfor-
schung oder der Datenerhebung sowie inhaltliche Kompetenzen auf verschiedenen Teilgebieten der Po-
litikwissenschaft und der Soziologie. Die dargelegten Qualifikationsziele der Bachelor- wie der Master-
Studiengdnge spiegeln das Qualifikationsniveau der Studiengédnge (Bachelor wie Master) in sehr gutem
Mafie wider.

Bewertung

Die fachlichen und tiberfachlichen Qualifikationsziele sowie die Lernergebnisse sind klar formuliert und
angemessen. Die Qualifikationsziele schlagen sich zudem nachvollziehbar in der Studiengangsgestal-
tung, die aus einer ausgewogenen und addquaten Mischung aus Pflicht- bzw. Grundlagenveranstaltun-
gen und Wabhlpflichtveranstaltungen besteht, die eine inhaltliche und fachliche Vertiefung in grofRer
Bandbreite ermdglichen, und den vielfaltigen Priifungsformen nieder. Beides wurde auch durch die Stu-
dierenden wdhrend der Gesprache mit der Gutachtergruppe im Rahmen der virtuellen Begehung besta-
tigt. Die Studiengangsgestaltung ist so angelegt, dass sie den Studierenden einerseits einen {iberaus
breiten Uberblick liber die Kernfelder des Fachs als auch eine groRRe Bandbreite an methodischen Kom-
petenzen vermittelt. Insbesondere fiir die Bachelor-Studiengange konnte allerdings durch das Institut
fiir Politikwissenschaft und Soziologie (IPS) noch starker beschrieben und dargelegt werden, inwiefern
die Studiengdnge Absolventinnen und Absolventen dazu befdhigen, eine qualifizierte Erwerbstatigkeit
aufzunehmen, zumal auch seitens der Studierenden mitunter Wiinsche nach einer starkeren Praxisori-
entierung des Studiums und einem erhdhten Maf3 an ,,employability* gedufiert wurden (so die Ausfiih-
rungen des IPS im Dokument ,,Neueste Entwicklungen fiir das Institut fiir Politikwissenschaft und Sozio-
logie“ vom 1.10.2019). Auch die Ziele Personlichkeitsentwicklung und Befdahigung zum gesellschaftli-
chen Engagement konnten durch das IPS noch starker beschrieben werden (siehe hierzu auch die Aus-
fihrungen unter Kriterium 2).

Bei den Master-Studiengadngen steht das Profil im Einklang mit der Konzeption des Studienprogrammes.
Die Qualifikationsziele sowohl der Bachelor- als auch der Master-Studiengadnge spiegeln jeweils das ent-
sprechende Qualifikationsniveau sehr gut wider. Auch wenn dies im Rahmen des Studienfachaudits
nicht anhand von Abschlussarbeiten im Einzelnen nachgepriift werden konnte, lassen die zur Verfiigung
gestellten Dokumente wie auch die Riickmeldungen der Studierenden erkennen, dass das wissenschaft-
liche Qualifikationsniveau der Studiengdnge erreicht wird. Wenn Qualifikationsziele von Studierenden
nicht erreicht werden, ist dies nicht auf die Konzeption des Studienprogramms, sondern eher auf externe
Faktoren zuriickzufiihren, die von der Fakultdt und vom Institut kaum beeinflusst werden kénnen. Konk-
ret wurden in diesem Zusammenhang im Studienfachbericht wie auch von den Lehrenden im Rahmen



der Gesprdche mit der Gutachtergruppe eine zunehmend schlechtere Vorbereitung von Studienanfange-
rinnen und Studienanféngern auf die Anforderungen eines Hochschulstudiums genannt, die sich durch
ein Fehlen jeglicher Zugangsbeschrankungen zum Studium weiter verstarkt. Auch wird seitens der Leh-
renden die fehlende Anwesenheitspflicht in diesem Zusammenhang als ldnger bekanntes und hdufig
thematisiertes Problem benannt, dem aber nur durch entsprechende Veranderungen durch das Ministe-
rium, idealerweise noch stdrker angestofien durch ein entsprechendes Engagement der Universitdtslei-
tung, abgeholfen werden konnte. Sowohl die Ausfiihrungen im Studienfachbericht als auch im Rahmen
der Gesprdche mit der Gutachtergruppe haben verdeutlicht, dass das Institut umfangreiche Anstrengun-
gen unternimmt, den beschriebenen Problemen durch entsprechende Malnahmen zu begegnen, soweit
dies seitens des Instituts moglich ist. Hierzu gehoren etwa eine verstarkte Kommunikation gegeniiber
Studienanfangerinnen und Studienanfangern, ein regelmafiiges Qualitditsmanagement und — soweit die
Ressourcen dies zulassen — ein Ausbau von Evaluationen, um Probleme so frith wie méglich zu erkennen.

2. Kriterium: Schliissiges Studiengangskonzept und Umsetzung

Die hier zu evaluierenden Studiengdnge umfassen Bachelorstudiengdnge im Haupt- oder Nebenfach (B.
A. Political and Social Studies) mit 60, 75, 120 oder 180 ECTS-Punkten sowie zwei Master-Studiengdnge
(M. A. Political and Social Sciences) im Haupt- oder Nebenfach mit 45 bzw. 120 ECTS-Punkten. Die Be-
sonderheit der Studiengédnge besteht in der Verzahnung der traditionell eigentlich eigenstandigen Facher
Politikwissenschaft und Soziologie, was historisch auf die besondere Konstellation am Institut in Wiirz-
burg zuriickgeht. Das Studiengangkonzept ermdglicht allen Studierenden neben einer fundierten Metho-
denausbildung in quantitativen wie qualitativen Methoden der Sozialwissenschaft den Erwerb eines
breiten Uberblicks iiber die Teilgebiete der Politikwissenschaft und der Soziologie gleichermafen sowie
die Aneignung allgemeiner Kompetenzen wie die Fahigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten, dem kriti-
schen Lesen und der Verkniipfung erworbener Grundlagen sowie die schriftliche und miindliche Umset-
zung der erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten.

Bewertung

Fir die Zulassung zum Studium besteht kein Numerus Clausus, was zu einer gewissen Heterogenitat bei
den Studienanfangerinnen und Studienanfangern fiihrt, wie auch in den Gesprachen der Gutachter-
gruppe mit dem Lehrpersonal und den Studienfachverantwortlichen deutlich wurde. Die daraus resultie-
renden Probleme kdnnen jedoch vom Institut nur bedingt aufgefangen werden, da die Entscheidung fiir
oder gegen Zulassungsbeschrankungen nicht ausschlieBlich in den Kompetenzbereich des Instituts
noch der Fakultat fallt.

Das Curriculum der Studiengadnge ist im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele insgesamt
addquat aufgebaut und umfasst ein breites Spektrum an Veranstaltungsformen, was auch von den Stu-
dierenden sehr geschatzt wird. Auch gelingt die Verzahnung von Theorie und Praxis offenbar sehr gut —
besonders augenfallig im Bereich der Methodenausbildung, wie auch seitens der Studierenden im Ge-
sprach mit der Gutachtergruppe bestatigt wird.

Im Hinblick auf die einzelnen Lehrveranstaltungen ist kritisch anzumerken, dass die Inhalts- und Kom-
petenzbeschreibungen im Modulhandbuch sowohl fiir die Bachelor- als auch die Masterstudiengange
durchgehend sehr kurz ausfallen und damit haufig nicht sehr aussagekraftig sind. Es ware daher wichtig,
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die Inhalts- und Kompetenzbeschreibungen der Module ausfiihrlicher und praziser zu formulieren, damit
die Studierenden besser dariiber informiert sind, was sie in einer Lehrveranstaltung erwartet (so auch
der konkret gedulerte Wunsch seitens der Studierenden im Gesprach mit der Gutachtergruppe). Dies
konnte ggf. auch dazu beitragen, dass Anmeldungen fiir eine Lehrveranstaltung bzw. Wechsel wahrend
des Semesters, die auf einer falschen Erwartungshaltung beruhten, reduziert werden.

Im Hinblick auf das Modulkonzept fallt auf, dass die Module innerhalb der Studiengange sehr kleinteilig
angelegt sind (mit vielen Modulen mit nur jeweils 5 ECTS-Punkten und nur einer Lehrveranstaltung), was
nach Angaben der Studienfachverantwortlichen auch auf die besondere Entwicklung am Institut im Zu-
sammenspiel mit biirokratischen Vorgaben zuriickzufiihren ist. Hier sollte das Modularisierungskonzept
fiir alle Studiengdnge insofern liberdacht werden, dass eine unnétige Kleinteiligkeit von Modulen ver-
mieden wird und nach Méglichkeit mehrere Lehrveranstaltungen in einem Modul zusammengefasst wer-
den.

Die englische Bezeichnung der Studiengédnge (,,Political and Social Studies“) kann den Eindruck eines
vollstandig englischsprachigen Studienangebots erwecken. Um dieser falschen Erwartung vorzubeugen
und Missverstandnisse zu vermeiden, sollten bei einer anstehenden Revision der Studiengange die Stu-
diengangsbezeichnungen nach Ansicht der Gutachter/innen in deutschsprachige Bezeichnungen geéan-
dert werden.

Die Vertreter/innen des IPS sowie die Studierenden haben in den Gesprachen mit der Gutachtergruppe
verdeutlicht, in welchen Bereichen Synergieeffekte durch die Verzahnung von Politikwissenschaft und
Soziologie am Institut entstehen und fiir die Studierenden nutzbar gemacht werden kénnen (u. a. im
Rahmen des Masterforschungsprojekts, der Winter School oder im Bereich der Methodenausbildung).
Die Gutachtergruppe ermutigt das Institut, auf diesem Weg weiter voranzugehen und die Synergien, die
sich durch den Verbund der beiden Disziplinen Politikwissenschaft und Soziologie ergeben, noch weiter
zu vertiefen und die Kooperationen zwischen den beiden Bereichen weiter auszubauen, um dieses Al-
leinstellungsmerkmal des IPS noch starker zu fordern und fiir sich zu nutzen.

Das IPS bietet den Studierenden vielfdltige Moglichkeiten fiir Auslandsaufenthalte {iber Kooperationen
mit Partneruniversitdaten, wenngleich die geringe Zahl an Partnerschaften in angelsdchsischen Landern
auffallt. Auch gibt es am IPS relativ viele Moglichkeiten, Lehrveranstaltungen auf Englisch zu besuchen
und auch Priifungsleistungen wie Essays oder Hausarbeiten auf Englisch zu erbringen. Sehr zu begriifen
sind die weiteren Anstrengungen des Instituts, die Internationalisierung durch eine Erasmus-Offensive
und andere MaRnahmen weiter voranzutreiben. Vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie bis auf
Weiteres Auslandsaufenthalte erschwert oder sogar vollig verhindert, wdre zu iiberlegen, kiinftig gemein-
same Online-Seminare mit Partneruniversitdten anzubieten. Durch solche Veranstaltungen wiirde einer-
seits die Internationalisierung auch im Studienangebot weiter geférdert. Andererseits wiirden solche
Lehrveranstaltungen auch die Chance bieten, weitere Erfahrungen mit Formaten der Online-Lehre zu
sammeln, die moglicherweise auch nach einem Ende der Corona-Pandemie hilfreich sein konnen.



3. Kriterium: Personelle und sachliche Ressourcen
Personelle Ressourcen

Zwar ist die Gesamtzahl der professoralen Mitglieder des Instituts fiir Politikwissenschaft und Soziologie
im Vergleich zu Instituten der Politikwissenschaft und Soziologie anderer Universitdten unterdurch-
schnittlich, doch werden die jeweiligen Teilgebiete der grundstandigen Lehre der Facher abgedeckt. Die
zentralen Vorlesungen werden von den hauptamtlichen Professorinnen und Professoren gehalten.

Die eingeworbenen Forschungsprojekte wie auch die vier Arbeitskreise zu Wahl- und Einstellungsfor-
schung, Staats- und Regimeforschung, interdisziplindre Lateinamerikaforschung, Genderforschung und
das Indien-Forum und die Vielzahl von Publikationen in nationalen wie international renommierten Fach-
zeitschriften zeugen von in den Fachoffentlichkeiten anerkannten und auch in der allgemeinen nationa-
len Offentlichkeit wahrgenommenen Forschungsaktivitdten am IPS. Die Forschungserfahrungen der Leh-
renden flieRen regelmdfig in die Lehre ein, erwdhnt seien insbesondere die projektorientierten Lehran-
gebote auf Masterebene und die Moglichkeit der Teilnahme von Wiirzburger Studierenden an internati-
onalen Summer und Winter Schools. Im Gesprdch mit den Studierenden wurde deutlich, dass die Sum-
mer und Winter Schools zwar in einigen Lehrveranstaltungen kurz angekiindigt werden, jedoch dariiber
hinaus ein weiterer Informationsbedarf hinsichtlich dieser extracurricularen Angebote besteht. Studie-
rende haben dariiber hinaus die Méglichkeit, herausragende Arbeiten im Rahmen einer institutseigenen
Publikationsreihe zu veroffentlichen.

Im Bereich der Didaktik der Sozialkunde besteht ein groes Lehrangebotsdefizit. Dieses Defizit wird kom-
pensiert durch ein Lehrangebot von hauptamtlich in den Bachelor- und Master-Studiengdngen lehrenden
Kolleginnen und Kollegen. Neben der Frage der langfristigen Sicherung einer ausreichenden Lehre in der
Didaktik der Sozialkunde ist auch die damit verbundene Frage der Kompensation fiir Lehrkapazitat, die
im Zuge der Losung des Didaktikproblems den Bachelor- und Master-Studiengédngen verloren geht, un-
gelost. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass fiir eine detaillierte Beurteilung der personellen
Ressourcenausstattung keine Kapazitdatsberechnung oder Darstellung der Lehrverflechtung fiir die zu be-
gutachtenden Studiengadnge vorliegt.

Den Lehrenden steht ein umfangreiches Angebot zur didaktischen Weiterbildung zur Verfiigung. Die Zeit
der Pandemie zwang die Lehrenden des IPS im Sommersemester 2020 zur schnellen Einarbeitung in die
digitale Lehre. Diese besondere Herausforderung hat speziell die Nachfrage nach Hilfen fiir die Planung
und Umsetzung digitaler Lehrangebote erhdht. Unter dem Druck dieser besonderen Herausforderungen
haben sich neue Formen der intensivierten informellen und kooperativen Selbsthilfe und Weiterbildung
unter den Kolleginnen und Kollegen entwickelt; dadurch wurde — so wurde im Gesprach mit den Lehren-
den deutlich — zugleich der kollegiale Zusammenhalt am IPS gestarkt.

Die Studierenden des forschungsorientierten Master-Studiengangs profitieren von den eingeworbenen
Drittmittelprojekten wie aber auch von den vielfdltigen Kontakten der Wiirzburger Politikwissenschaft
und Soziologie zu nationalen und vor allem auch internationalen Fachkolleginnen und
-kollegen, die durch ihre Gastvortrdge den Lehr- und Studienalltag bereichern. Da sehr gute Master-Stu-
dierende in der Regel eine Promotion nach dem Studium anstreben, verbessern fachnahe Graduierten-
schulen die Attraktivitdt des Standorts deutlich. Fiir die Studierenden des Master-Studiengangs Political
and Social Sciences bietet die Graduate School ,,Law, Economics, and Society” ein entsprechendes An-
gebot. Dariiber steht ein dhnliches strukturiertes Promotionsangebot im Bereich der ,,Nachhaltigkeits-
forschung® zur Verfiigung.



Sachliche Ausstattung

Aufgrund der Online-Begehung konnten die Raume des IPS von der Gutachtergruppe nicht besichtigt
werden. Die Einschadtzung der Gutachterinnen und Gutachter basiert deshalb auf den Gesprachen mit
Lehrenden, Studierenden und Funktionstragerinnen und Funktionstragern aus Fakultat und Universitats-
leitung sowie auf Informationen aus dem Studienfachbericht. Von den Studierenden wird die Raumsitu-
ation als zufriedenstellend dargestellt. Ihnen stehen auch auBerhalb des IPS hinreichende Raumlichkei-
ten zum Selbststudium zur Verfiigung (z. B. in Rdumen der Teilbibliotheken, der UB sowie der Fach-
schaft). Raumknappheit besteht nach Auffassung der Lehrenden vor allem hinsichtlich von Raumen fiir
Drittmittelprojekte im IPS.

Ein Methodenlaborist neu eingerichtet worden. Es stehen CIP-Pools zur Verfiigung, die fiir die Umsetzung
der Methodenlehre vor allem im Bereich der quantitativen Methoden unverzichtbar sind.

Bewertung

Die Personalressourcen und die sdchliche Ausstattung des IPS sind nach Auffassung der Gutachter-
gruppe flir die begutachteten Studiengange ausreichend und gewdhrleisten einen reguldren Studienbe-
trieb. Die Professorinnen und Professoren der Facher Politikwissenschaft und Soziologie sind auf ihren
jeweiligen Fachgebieten gut ausgewiesen. Die Raumsituation am IPS ist insgesamt zufriedenstellend,
eine fiir Forschung und Lehre unverzichtbare gute IT-Infrastruktur ist vorhanden.

Kritisch anzumerken ist eine hohe Anzahl von Stellen mit sehr hohem Lehrdeputat. Die Inhaber/innen
dieser Stellen sind so sehr in der Lehre verpflichtet, dass von ihnen keine aktive Forschung geleistet
werden kann.

Kritisch anzumerken ist vor allem die noch ungel6ste Situation im Bereich der Didaktik der Sozialkunde.
Das Defizit in diesem Lehrbereich wird von hauptamtlich in den Bachelor-/Master-Studiengéangen leh-
renden Kolleginnen und Kollegen behoben. Es ist dringend darauf zu achten, dass zur Kompensation
eine ausgleichende Kapazitét fiir die Lehre geschaffen wird. Nur unter dieser Voraussetzung ist die ge-
genwadrtige Stellensituation ausreichend. Insgesamt sollte einem Stellenabbau, der mittelfristig drohen
kdnnte, rechtzeitig vorgebeugt werden.

Die Universitatsleitung sollte dafiir Sorge tragen, dass zumindest fiir Studienfachaudits Daten zur Beur-
teilung der Auslastung im Bereich der personellen Ressourcen, etwa in Form von Kapazitdtsberechnun-
gen vorliegen, die auch die Lehrverflechtung beriicksichtigen.

4. Kriterium: Priifungssystem

Das Priifungssystem sieht von der Papierlage her einen breiten Kanon unterschiedlicher Priifungsformen
vor. Hierzu zdahlen zum Beispiel Klausuren, Hausarbeiten, miindliche Priifungen, Essays oder Poster. Die
Module und Lehrveranstaltungen sind dabei nicht eindeutig mit einer bestimmten Priifungsform hinter-
legt. Vielmehr liegt es im Ermessen der Dozierenden, die Priifungsform in den Lehrveranstaltungen eines
Moduls selbst festzulegen.

Ein weiteres Merkmal der Studiengénge liegt darin, dass Priifungen nahezu ohne Beschrankung wieder-
holbar sind. In der Praxis fiihrt dies dazu, dass Studierende sich zu einer Priifung anmelden, ohne aus-
reichend vorbereitet zu sein. Konkret wurden folgende Entwicklungen beobachtet: Zum einen finden sich
Studierende zur Priifung ein, lesen die Aufgabenstellungen, und entscheiden dann, ob sie die Priifung
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iberhaupt ablegen. Zum anderen fiihrt dies dazu, dass sich Studierende ,,zur Sicherheit” fiir eine Prii-
fung anmelden, dann aber nicht zum Termin erscheinen.

Bewertung

Das Priifungssystem ermdglicht aufgrund seiner Breite und Vielseitigkeit eine maximale Flexibilitdt, da
verschiedene Priifungsformen vorgesehen sind, die eine aussagekriftige Uberpriifung der erreichten
Lernergebnisse ermoglichen. Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert, wobei verschiedene
Kompetenzarten einbezogen und bewertet werden kénnen.

Ein mogliches Problem besteht darin, dass die Module und Lehrveranstaltungen nicht eindeutig mit einer
bestimmten Priifungsform hinterlegt sind. Die Dozierenden entscheiden iiber die Priifungsform in den
Lehrveranstaltungen eines Moduls. Prinzipiell kann dies dazu fiihren, dass fiir ein und dasselbe Modul
sehr unterschiedliche Priifungsformen und damit auch -anforderungen existieren. Dies er6ffnet generell
einen breiten Spielraum, der die Gefahr der Ungleichbehandlung birgt. Auch das Kriterium der Objektivi-
tdt in der Bewertung ist bei einer nicht-transparenten Auswahl der Priifungsform kaum einhaltbar.

In den Gesprdachen mit den Dozierenden und auch mit den Studierenden konnten die Bedenken im Hin-
blick auf die freie Wahl der Priifungsform ausgerdumt werden. In der Praxis hat es sich im Master-Studi-
engang etabliert, dass in Seminaren unbenotete Referate gehalten und benotete Hausarbeiten geschrie-
ben werden. Im Bachelor findet sich eine grofRere Bandbreite von Priifungsformen; Vorlesungen werden
aber beispielsweise in der Regel mit Klausuren abgeschlossen.

Dariiber hinaus besteht in manchen Féllen Spielraum fiir die flexible Gestaltung von Priifungen, die von
den Beteiligten plausibel erkladrt werden. So werden in der Regel die Priifungserwartungen durch die Do-
zierenden bereits in den Seminarankiindigungen kommuniziert. Zum Teil sprechen Dozierende die Pri-
fungsformen aberauchin der ersten Sitzung der Lehrveranstaltung mit den Studierenden ab. Wenngleich
dies nicht oft vorzukommen scheint, so wird die Absprache in der Lehrveranstaltung von den Studieren-
den als Moglichkeit der partizipativen Mitgestaltung der Lehr- und Priifungssituation verstanden.

Zudem erlaubt die Bandbreite der Priifungsformen eine stdrkere Kompetenzorientierung: So kann die
Priifungsform ,,Poster” als Vorbereitung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf das Berufsleben ge-
sehen werden, da Nachwuchswissenschaftler/innen auf Tagungen oftmals im Format einer Poster-Ses-
sion aktiv werden kdnnen. Die Priifungsform hat daher berufsvorbereitend positive Wirkungen. Insge-
samt lasst sich erkennen, dass die Studierenden und auch die Lehrenden die Flexibilitat der Priiffungs-
formenwahl schatzen und nicht als Problem ansehen.

Probleme im Hinblick auf die Fairness und Objektivitdt des Priifungssystems wurden von keiner Perso-
nengruppe gedufert, so dass sich hier keine Ansdtze fiir weitere MaBnahmen ergeben. Allerdings sollte
in Erwdgung gezogen werden, entweder die Form der Priifung bereits in der Lehrveranstaltungs-Ankiin-
digung zu kommunizieren oder aber das Verfahren (Priifungsform wird in der ersten Sitzung festgelegt)
in der Ankiindigung klar zu benennen. Dariiber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass Priifungsfor-
men variieren und damit die Priifung verschiedener Kompetenzen ermdéglicht wird.

Das Priifungssystem sieht vor, dass Priifungen nahezu ohne Beschrdankung wiederholbar sind. Fiir das
Institut entstehen dadurch unerwiinschte Folgen: Priifungsmaterialien werden in zu hoher Stiickzahl er-
stellt; bei Wiederholungspriifungen steigt die Studiendauer; Wiederholungspriifungen fiithren in der Ten-



denz zu einer erheblichen Mehrbelastung der Priifenden im Hinblick auf den Korrekturaufwand, weil Do-
zierende dieselbe Priifungsleistung wiederholt abnehmen (oder eben nicht abnehmen) und bewerten
missen.

Ein Nebeneffekt des Priifungssystems ist mitunter, dass sich die Studiendauer verlangert, weil das Pri-
fungssystem an dieser Stelle keinen Anreiz installiert, eine Priifung bei Anmeldung auch final zu absol-
vieren.

5. Kriterium: Studierbarkeit

Die Studierbarkeit wurde seitens der Gutachtergruppe mit Hilfe von Daten (Abschliisse in Regelstudien-
zeit [+1 Semester]) und Befragungen der Lehrenden und Studierenden untersucht. Dabei wurden Fragen
nach der Verldsslichkeit des Studienbetriebs, der Uberschneidungsfreiheit von Priifungen und Lehrver-
anstaltungen, nach der Priifungsbelastung und dem Arbeitsaufwand fiir Module und Lehrveranstaltun-
gen sowie nach der Priifungsdichte und Organisation behandelt.

Betrachtet wurde insbesondere der Zugang zu Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschrankung. Hier
zeigte sich, dass ein technisiertes System existiert. Dieses System verarbeitet Anmeldungen digital. Auf
Basis eines Losverfahrens, welches verschiedene Kriterien (z. B. Fachsemester, Priferenzen der Studie-
renden) nutzt, werden die Bewerber/innen den Lehrveranstaltungen zugeteilt. Dies fiihrt zum Teil dazu,
dass Wunsch-Lehrveranstaltungen seitens der Studierenden nicht besucht werden kénnen. Im Einzelfall
flihrte dies dazu, dass bestimmte Leistungen erst in einem spateren Semester erbracht werden konnten.

Als weitere Besonderheit im Master-Studiengang sind Lehrforschungsprojekte vorgesehen, die innerhalb
eines Semesters durchgefiihrt werden.

Bewertung

Insgesamt kann die Studienorganisation als angemessen und zielfiihrend bewertet werden im Hinblick
auf die Studierbarkeit und die Chancen der Studierenden, ein Studium in der Regelstudienzeit abzu-
schlieBen. Zu erkennen sind ein planbarer und verldsslicher Studienbetrieb und die weitgehende Uber-
schneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Priifungen. Ein Modul umfasst in der Regel nur eine
Lehrveranstaltung, es lasst sich also naturgemaf; innerhalb eines Semesters abschlief3en.

Die Priifungsdichte wurde auf Basis der Papierlage (Studiendokumente und Berichte) kritisch betrachtet.
Die Tatsache, dass die meisten Module lediglich eine Lehrveranstaltung umfassen, fiihrt dazu, dass jede
Lehrveranstaltung mit einer eigenen Priifung abgeschlossen wird. Diese muss jedoch nicht zwangsweise
benotet sein (s. Punkt 3 zum Priifungssystem). In der Praxis fiihrt dieses System dazu, dass die Studie-
renden eine Vielzahl (beliebig wiederholbarer) Priifungen zu absolvieren haben.

Die Studierbarkeit wird seitens der befragten Studierenden und auch der Dozierenden insgesamt als gut
eingeschatzt. In der Gruppe der befragten Studierenden fanden sich mehrere Personen, die den Bachelor
in der Regelstudienzeit (+1) abgeschlossen haben. Gleichwohl verzeichnet man in den Daten eine Erho-
hung der Uberschreitungen. Als Probleme und mégliche Erkldrungen werden folgende Punkte benannt:

e Viele Studierende sind darauf angewiesen, mit Hilfe von Nebenjobs Einkommen zu generieren; ein
Vollzeitstudium ist vor diesem Hintergrund nicht méglich.
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e Das Absolvieren eines Pflicht-Praktikums stellt Studierende z.T. vor Probleme, weil sich Praktika oft
nicht innerhalb von sechs Wochen durchfiihren lassen, wie es die Studienordnung vorsieht. Viele
Unternehmen und Organisationen bieten nur langere Praktikumspldtze an. Studierende nehmen z.
T. ein Urlaubssemester, um ein langeres Praktikum zu absolvieren.

e Von Seiten der Studierenden wird ins Feld gefiihrt, dass Studierende ,,aus Interesse“ an den Inhalten
ihr Studium ausdehnen, was zu einer freiwilligen langeren Verweildauer an der Universitat fiihrt.

e Studierende gehen z.T. auf3eruniversitdaren Tatigkeiten nach, die unter dem Stichwort ,Vorbereitung
auf den Arbeitsmarkt“ gefasst werden kdnnen. Hierzu zdahlen zum einen Nebenjobs, zum anderen
aber auch freiwillige oder ehrenamtliche Tatigkeiten.

e Das Angebot an Pflichtseminaren wird von den Studierenden als ,,zu gering“ beméngelt (,,80 Anmel-
dungen fiir 20 Pldtze*). Da Seminare nur eine gewisse Zahl von Studierenden aufnehmen (kénnen),
kommt es bei beliebten Lehrveranstaltungen zu Engpassen. Das Losverfahren wird z.T. als intrans-
parent bezeichnet.

o Letztlich werden familidre und private Probleme als ein Faktor genannt, der zu einer Verldngerung
der Studiendauer fiihren kann.

Diese Punkte sind fiir das IPS insgesamt nur zum Teil beeinflussbar. Das interessante Lehrveranstal-
tungs-Angebot kann sogar als ein Vorteil angesehen werden; wie hoch der Anteil der Studierenden ist,
der aus diesem Grund eine freiwillige Verlangerung der Studienzeit in Kauf nimmt, ist jedoch nicht ab-
schatzbar.

Die Organisation der Praktikumseinsatze konnte vom IPS besser unterstiitzt werden. Hier wére zu eruie-
ren, inwiefern die Vermittlungs- bzw. Matchingprozesse verbessert werden kdnnen und auch planerische
Aktivitaten der Studierenden in der Abstimmung mit den Praktikumsgebern unterstiitzt werden kénnen.
Ggf. wdre eine Anpassung der Studiendokumente an die ,,Marktsituation® zu iiberlegen: Wenn es in der
Praxis kaum Sechswochenpraktika gibt, wére dies in den Dokumenten zu beriicksichtigen.

Das Lehrforschungsprojekt (20 ECTS-Punkte) im Master-Studiengang mit 120 ECTS-Punkten erscheint mit
einem Semester als zu knapp bemessen. Innerhalb eines so kurzen Zeitraums erscheint es schwer mog-
lich, die typischen Phasen und Schritte eines Forschungsprojektes abzubilden oder auch nur zu simulie-
ren. Dies beginnt mit dem Identifizieren einer Problem- und Fragestellung und geht weiter iiber das sys-
tematische Aufarbeiten vorhandener Literatur, die Erarbeitung eines theoretischen Rahmens und die For-
schungsmethodik, bis hin zur Durchfiihrung einer eigenen empirischen Erhebung, der Datenauswertung,
Verdichtung und angemessenen Prasentation der Befunde. Der fiir die Projekte anvisierte Zeitraum (vier
bzw. sechs Monate) entspricht zudem nur einem kleinen Teil der Realitat sozialwissenschaftlicher For-
schungsvorhaben.

6. Kriterium: Studienerfolg bzw. Qualitdtssicherung

Das Qualitdtsmanagement der Universitdt Wiirzburg stellt das jahrliche Monitoring der Studienqualitat
auf Studiengangsebene in den Mittelpunkt. Das Monitoring erfolgt mittels verschiedener Instrumente zur
Qualitatsentwicklung und einem achtjahrigen Turnus, der die jeweiligen Studiengange eines Fachs im
Rahmen einer studentischen Studienfachevaluation und einem Studienfachaudit mit einer externen Gut-
achtergruppe evaluiert. Auf Grundlage des Abschlussberichts der Gutachtergruppe und unter Einbezie-

hung weitere Informationen und Daten zu den Qualitatskriterien fiir Studiengange wird in der PfQ tber
11



die Akkreditierung beraten und eine Beschlussempfehlung tiber verbindliche Auflagen und Empfehlun-
gen fiir die Universitdtsleitung ausgesprochen, die abschlieBend iiber die Akkreditierung entscheidet.
Auf Ebene der Facher ist der Studienfachbericht das Kernstiick des jahrlichen Monitorings. Der Studien-
fachbericht biindelt und interpretiert die durch das Monitoring gewonnenen Ergebnisse und ist eine we-
sentliche Grundlage fiir das Studienfachaudit.

In den Studiengdngen des Bachelor-Bereichs ist eine hohe Zahl an Fachwechseln und eine hohe Durch-
fallquote insbesondere in den ersten Studiensemestern zu beobachten und damit eine Nicht-Erreichung
von Qualifikationszielen. Im Bereich des Master-Studiengangs ist sowohl die Aktivquote als auch die
Anzahl der Absolventinnen und Absolventen gesunken wahrend sich die Studiendauer erhéht hat.

Als MaBnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs im Bachelor-Bereich ist es geplant, die Anzahl der
Wiederholungspriifungen zu reduzieren. Eine erfolgreiche Entgegenwirkung der hohen Durchfallquote
konnte trotz didaktischer MaRnahmen nicht erzielt werden. Aus Sicht der Lehrenden wird die groRenteils
defizitdre und uneinheitlichen Kenntnisstande der Studienanfanger/innen und somit externe Faktoren
als ursdchlich fiir das Nichterreichen der Qualifikationsziele ausgemacht. Des Weiteren wird die hohe
Abbrecherquote auch damit begriindet, dass es keinen Numerus Clausus gibt und viele Studierende das
Studium als Probe oder Versuchslauf begreifen. Eine Losung des Problems ist nach Einschdtzung des
Dekanats nicht greifbar. Eine Erweiterung der bestehenden Evaluationsverfahren und Feedback-Mecha-
nismen sowie die Einfiihrung von Studieneinstiegsbefragungen werden auf Ebene des IPS diskutiert.
Eine Erhebung in Form einer Panel-Befragung, die die Ursachen fiir die hohe Drop-out Rate ermitteln
kdnnte, erfordert jedoch einen sehr hohen Arbeitsaufwand, der nach Ansicht der Studienfachverantwort-
lichen nur mittels einer halben zusatzlichen Stelle geleistet werden kdnnte.

Aus Sicht der Studierenden findet eine regelméafige Beteiligung in Form der Lehrveranstaltungsevaluati-
onen statt. Jedoch sind Absolventinnen und Absolventen nicht in die Evaluationsprozesse eingebunden.
Dies lag aus Sicht der Studienfachverantwortlichen auch an der fehlenden Dynamik im Rahmen der Bay-
erischen Absolventenstudien. Eine neu beschlossene Befragung von Studienabsolventinnen/Studien-
absolventen im jahrlichen Wechsel mit der Befragung von Studienanfangerinnen/Studienanfangern, die
hochschulweit durch die Universitdt durchgefiihrt wird, konnte aufgrund der Covid-19 Pandemie in die-
sem Jahr nicht erfolgen. Auch konnte ein seitens des IPS zur Studieneingangsbefragung entwickeltes
Konzept aufgrund nicht bewilligter finanzieller Mittel nicht verfolgt und umgesetzt werden.

Bewertung

Nach Einschdtzung der Gutachtergruppe werden die an der Universitat Wiirzburg verwendeten Qualitats-
sicherungsinstrumente und Prozesse am Institut fiir Politikwissenschaft und Soziologie insgesamt gut
benutzt. Die Lehrveranstaltungsevaluationen werden regelméflig durchgefiihrt und die Studierenden in
aller Regel in die Diskussion der Ergebnisse eingebunden.

Jedoch sollten aus den Erkenntnissen, die aus den Verfahren der Qualitdatssicherung gewonnen werden,
weitere Malnahmen abgeleitet werden, um Qualitatsmangel zu beheben. Dies betrifft insbesondere die
Motivationslagen und Griinde fiir die im Bachelor-Bereich zu konstatierenden vielen Fachwechsel sowie
die recht hohe Durchfallquote. Hier ware es notwendig und angeraten, auf der Grundlage von methodisch
belastbaren Evaluationsergebnissen (wie z. B. Studieneingangsbefragung) die Steuerungsmaglichkeiten
zu erhdhen. Nach Einschadtzung der Gutachtergruppe sind nicht alleine externe Faktoren fiir ein Nichter-
reichen der Qualifikationsziele als ursdchlich anzusehen. Auch endogene Faktoren sollten vielmehr im
Mittelpunkt einer Ausschopfung von Optimierungsprozessen stehen.
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7. Kriterium: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit

Die Universitdt beschreibt in ihrem Selbstbericht die Herstellung von Chancengerechtigkeit durch Gender
Mainstreaming, durch Optimierung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mittels Diversity Ma-
nagement als wichtiges Handlungsfeld. Nach Angaben der Universitat finden die entsprechend universi-
tdtsweit praktizierten Grundsdtze und Konzepte zur Herstellung von Chancengleichheit auch auf die vor-
liegenden Studiengdnge Anwendung. Mit dem interdisziplindr ausgerichteten Programm ,,SCIENTA“ bie-
tet die Universitdt ein Qualifikationsprogramm an, welches Nachwuchswissenschaftlerinnen gezielt in
ihrer Karriereentwicklung fordert und auf eine Leitungsposition in der Wissenschaft vorbereiten soll. Po-
sitiv hervorzuheben ist das ausgeglichene Geschlechterverhdltnis auf personeller Ebene. So sind von
den drei Lehrstiihlen am IPS zwei mit Professoren (Lehrstuhl fiir Vergleichende Politikwissenschaft und
Systemlehre, LS fiir Allgemeine Soziologie) und einer mit einer Professorin (Lehrstuhl fiir Methoden der
Quantitativen Empirischen Sozialforschung) besetzt. Hinzu kommen zwei mit Frauen (Professur fiir Euro-
paforschung und Internationale Beziehungen, Professur fiir Spezielle Soziologie und Qualitative Sozial-
forschung) und eine mit einem Mann (Lehrbereich Politische Theorie) besetzte Professuren.

Die Universitdt bietet neben den etablierten Anlaufstellen spezielle Studienberatungen fiir Studierende
mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen an — Kontakt und Informationsstelle fiir Studierende
mit Behinderung und chronischer Erkrankung (KIS). Auf den Webseiten der zu begutachtenden Fakulta-
ten finden sich Informationen zu den Regelungen fiir einen zu gewdhrenden Nachteilsausgleich sowie
Hinweise fiir die eigens hierfiir eingerichtete KIS. Ein campuseigenes Kinder- und Familienzentrum un-
terstiitzt sowohl Studierende als auch Mitarbeitende bei ihren Aufgaben.
Nicht zuletzt ist die Julius-Maximilians-Universitdt als familiengerechte Hochschule zertifiziert.

Bewertung

Nach Ansicht der Gutachtergruppe hat die Universitat iiberzeugende Grundsatze und Konzepte zur Her-
stellung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit implementiert. An deren Umsetzung fiir
die Studierenden der zu begutachtenden Studiengédnge bestehen keine Bedenken. Auf Antrag kann Stu-
dierenden mit Erkrankungen und Behinderungen ein Nachteilsausgleich gewdhrt werden. Besonders bei
familidrer Belastung wurde im Gesprdch mit den Studierenden deutlich, dass die Hochschule sich um
Moglichkeiten der Vereinbarkeit mit dem Studium bemiiht und flexibel reagieren kann, da bereits zu
Studienbeginn die entsprechenden Anlaufstellen kommuniziert und die Studierenden auf persdénlicher
Ebene angesprochen werden. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind in diesem Bereich keine weiteren Maf3-
nahmen notwendig.

8. Kriterium: Kooperationen

- entfallt -

9. Kriterium: Besonderer Profilanspruch

- entfallt -
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10. Kriterium: Sonderregelungen fiir Joint-Degree-Programme

- entfallt -

11. Kriterium: Lehramt

- entfllt -
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IV. Gesamteinschatzung

Das Institut fiir Politikwissenschaft und Soziologie ist nach Einschdtzung der Gutachtergruppe in den
begutachteten vier Bachelor-Studiengangen und zwei Master-Studiengangen insgesamt gut aufgestellt.
Die Arbeit am IPS wird getragen von engagierten Lehrenden, Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Dariiber hinaus duerten sich auch die Studierenden in groen Teilen zufrieden tiber die
Studienbedingungen und fachlichen Rahmenbedingungen.

Dennoch hat die Gutachtergruppe ebenso einige Punkte festgestellt, aus denen Handlungsbedarf sowie
ein Potential fiir Verbesserung resultiert. Auf diese wurde in der vorliegenden Darstellung und Bewertung
der Studiengange detailliert eingegangen. Die Feststellungen der Gutachtergruppe dienen als Impulse,
die dem kontinuierlichen Prozess der Weiterentwicklung zugutekommen sollen. In dieser Hinsicht sollte
die zukiinftige Agenda die l6sungsorientierte Beschaftigung mit inshesondere folgenden Themenpunk-
ten beinhalten: Transparenz in der Lehrkapazitatsberechnung, Méglichkeit zur nahezu infiniten Prii-
fungswiederholung begrenzen, Stellenabbau begegnen und personale Situation nicht verschlechtern,
Qualitdtsmanagement durch Ableitung weiterer MaBnahmen stdarken sowie den weitergehenden Ausbau
der Kooperation verfolgen zwischen der Politikwissenschaft und Soziologie als Alleinstellungsmerkmal
des IPS.
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VI. Empfehlungen an die Prasidialkommission fiir Qualitdt in Studium und Lehre

(PFQ)

Auf der Grundlage der Leitfragen zu den Kriterien mochten die Gutachter/innen der PfQ folgende Auflage
und Empfehlungen empfehlen:

1. Kriterium: Qualifikationsziele und Abschlussniveau

Fragen zu Kriterium 1

A Qualifikationsziele:

Sind die fachlichen und iiberfachlichen Qualifikationsziele angemessen und bestdtigen dies u. a. Eva-
luationen oder Absolventenbefragungen?

Wie schlagen sich die Qualifikationsziele in der Studienganggestaltung und den Priifungsformen nie-
der?

Wie tragt der Studiengang dazu bei, dass die Absolventinnen und Absolventen eine qualifizierte Er-
werbstatigkeit aufnehmen kénnen? Sind potentielle Berufs- oder Beschaftigungsfelder fiir den Studi-
engang ausreichend und treffend beschrieben?

Wie werden die Ziele Persodnlichkeitsentwicklung und Befdahigung zum gesellschaftlichen Engagement
auf Studiengangsebene beriicksichtigt?

B Abschlussniveau:

Bei Master-Studiengangen: Steht das ggf. gewahlte Profil (anwendungsorientiert oder forschungsori-
entiert) im Einklang mit der Konzeption des Studienprogramms?

Spiegeln die Qualifikationsziele des Studiengangs das entsprechende Qualifikationsniveau (Ba-
chelor/Master) gemaf dem Qualifikationsrahmen fiir deutsche Hochschulabschliisse wider?

Wissen und Verstehen in Bezug auf Breite und Tiefe

e Anwendung von Wissen auf Problemlosungen im Fachgebiet (Bachelor) vs. auch in neuen und
unvertrauten Situationen (Master); Ableitung von Forschungsfragen und Anwendung von Metho-
den (Bachelor) vs. Entwerfen von Forschungsfragen und begriindete Auswahl von Methoden
(Master)

e Reaktive Kommunikation (Bachelor) vs. proaktive Kommunikation (Master)

e Reflexion des beruflichen Handels (Bachelor) vs. Reflexion und Weiterentwicklung des berufli-
chen Handelns (Master)

e Orientierung auf vorwiegend auBerhalb der Wissenschaft liegende Berufsfelder (Bachelor) vs.
Orientierung auf Berufsfelder inner- und aufierhalb der Wissenschaft (Master)

Belegen die Abschlussarbeiten, dass das wissenschaftliche Qualifikationsniveau des Studiengangs
erreicht wird?

Einschdtzung der Gutachtergruppe:

Auf der Grundlage des oben dargestellten Sachstandes und seiner Bewertung kommt die Gutachter-
gruppe hinsichtlich der Erflillung des Kriteriums zu folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig er-
fallt.
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2. Kriterium: Schliissiges Studiengangkonzept und addquate Umsetzung

Fragen zu Kriterium 2

A Zulassung zum Studium

Wie beurteilen Sie die Zugangsvoraussetzungen und Auswahlverfahren (falls vorhanden) im Hinblick
auf die verwendeten Kriterien, deren Wirkung auf die Zusammensetzung der Studierenden und die
Transparenz fiir Bewerberinnen?

B Inhalte und Niveau

Ist das Curriculums unter Beriicksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im Hinblick
auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele addaquat aufgebaut?

Sind Qualifikationsziele, Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad, Abschlussbezeichnung, Studi-
engangs- und Modulkonzept stimmig aufeinander bezogen?

Wie wird die Verkniipfung von Forschung und Lehre — bezogen auf das angestrebte Qualifikationsni-
veau — gewdhrleistet?

Wie wird die Verkniipfung von Theorie und Praxis gewahrleistet?

Welche Freirdume — im Hinblick auf die Studienorganisation und die Studieninhalte — er6ffnet der
Studiengang fiir ein selbstgestaltetes Studium?

Wie beurteilen Sie die Lehr- und Lernformen in Bezug auf das gewdhlte Studiengangskonzept?
Wie beurteilen Sie die Umsetzung studierendenzentrierten Lehren und Lernens?

Wird die Aktualitat der Inhalte gewdhrleistet und regelmafig dem aktuellen Stand des Fachdiskurses
angepasst?

C Mobilitdt/Internationalisierung

Welche Rahmenbedingungen, z. B. ein Mobilitdtsfenster, existieren, die Auslandsaufenthalte bzw.
Aufenthalte an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust erméglichen?

Wie bewerten Sie die Ansdtze, die Internationalisierung im Studienangebot zu férdern (z. B. spezifi-
sche Beratungsangebote, fremdsprachiges Lehrangebot, Forderung der Teilnahme ausldandischer Stu-
dierender am Studiengang, ...)?

Sind Modalitdaten der Anrechnung und Anerkennung verdffentlicht und fiir Studierende einfach auf-
findbar?

Einschdtzung der Gutachtergruppe:

Auf der Grundlage des oben dargestellten Sachstandes und seiner Bewertung kommt die Gutachter-
gruppe hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist erfiillt.

Empfehlung 1: Es wird empfohlen, das Modularisierungskonzept fiir alle Studiengdnge dahingehend
zu {iberdenken, dass unnétige Kleinteiligkeit von Modulen vermieden und wenn mog-
lich mehrere Veranstaltungen in einem Modul zusammengefasst werden.

Empfehlung 2: Es wird empfohlen, die Inhalts- und Kompetenzbeschreibungen der Module ausfiihrlicher
und prdziser zu fassen.

Empfehlung 3: Um Vorstellungen eines englischsprachigen Studienangebotes vorzubeugen wird emp-
fohlen, bei einer anstehenden Revision der Studiengdnge die Studiengangsbezeich-
nungen in deutschsprachige zu andern.
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3. Kriterium: Personelle und sachliche Ressourcen

Fragen zu Kriterium 3

A Personelle Ressourcen

Wie beurteilen Sie die Zusammensetzung und fachlich-didaktische Qualifikation der Lehrenden im
Hinblick auf die Erfordernisse des Studiengangs, die Verbindung von Forschung und Lehre und das
Verhdltnis von hauptamtlich und nicht-hauptamtlich Lehrenden?

Welche Moglichkeiten zur didaktischen Weiterbildung existieren und werden diese von den Lehrenden
genutzt?

B Sachliche Ressourcen

Wird der Studiengang durch eine angemessene Ressourcenausstattung, insbesondere auch im Hin-
blick auf nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschlie3lich IT-Infrastruk-
tur sowie Lehr- und Lernmittel unterstiitzt?

Stehen studiengangspezifische Ressourcen (z. B. Labore, Fachliteratur etc.) hinreichend zur Verfi-
gung?

Existieren hinreichende Rgumlichkeiten, die das Selbststudium der Studierenden unterstiitzen (z. B.
Gruppen- und Einzelarbeitsraume/-flachen)?

Bei forschungsorientierten Master-Studiengangen: Ist ein entsprechendes Forschungs- und Entwick-
lungsumfeld vorhanden?

Einschdtzung der Gutachtergruppe:

Auf der Grundlage des oben dargestellten Sachstandes und seiner Bewertung kommt die Gutachter-
gruppe hinsichtlich der Erflillung des Kriteriums zu folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist erfullt.

Empfehlung 4: Das Institut sollte ein Konzept entwickeln und umsetzen, wie das Defizit im Bereich der
Didaktik so ausgeglichen werden kann, dass die fachlichen Erfordernisse gewdhrleistet
werden, ohne eine Mehrbelastung bei anderen Mitgliedern des Instituts zu verursachen.

4. Kriterium: Priifungssystem

Fragen zu Kriterium 4

Wie beurteilen Sie die Kompetenzorientierung des Priifungssystems und inwieweit ist es geeignet, das
Erreichen der Qualifikationsziele zu bewerten?

Welche Kompetenzen werden eventuell nur unzureichend gepriift?

Konnen Studierende im Verlaufe des Studiums ein angemessenes Spektrum an Priifungsformen ken-
nenlernen?

Wie wird Objektivitat bei der Beurteilung von Priifungsleistungen gewdahrleistet?

Einschdtzung der Gutachtergruppe:

Auf der Grundlage des oben dargestellten Sachstandes und seiner Bewertung kommt die Gutachter-
gruppe hinsichtlich der Erflillung des Kriteriums zu folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist erfillt.

Empfehlung 5: Es wird empfohlen, die nahezu uneingeschrankte Wiederholbarkeit von Priifungen
durch geeignete Mafinahmen einzudammen.
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5. Kriterium: Studierbarkeit

Fragen zu Kriterium g5

Inwieweit erlaubt die Studienorganisation einen verldsslichen und planbaren Studienverlauf sowie ei-
nen Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit?

Ist der durchschnittliche Arbeitsaufwand im Studiengang angemessen?
Ist die Uberschneidungsfreiheit von Pflicht-Lehrveranstaltungen gewahrleistet?

Wie ist die Betreuung und Beratung der Studierenden organisiert? Gibt es klar benannte Ansprechper-
sonen fiir Studierende?

Sind Studien- und Priifungsordnungen, Modulhandbiicher und Studienverlaufsplédne eines Studien-
gangs fiir die Studierenden gut zugdnglich?

Werden Nachteilsausgleichsregelungen fiir Studierende mit Behinderung oder besonderen Bediirf-
nissen insbesondere hinsichtlich des Priifungssystems durch geeignete Dokumentation oder Verof-
fentlichung bekannt gemacht?

Wie wird Uberschneidungsfreiheit von Priifungen gewéhrleistet?

Sind Priifungsdichte und -organisation addquat und angemessen?

Einschdtzung der Gutachtergruppe:

Auf der Grundlage des oben dargestellten Sachstandes und seiner Bewertung kommt die Gutachter-
gruppe hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist erfiillt.

Empfehlung 6: Es wird empfohlen, das Konzept fiir die Forschungsprojekt-Module im Master-Studien-

gang mit 120 ECTS-Punkten in Bezug auf die Anforderungen im Verhdltnis mit der zur
Verfligung stehenden Zeit zu iberdenken.

6. Kriterium: Studienerfolg bzw. Qualitatssicherung

Frage zu Kriterium 6

Wie bewerten Sie das Qualitdtsmanagement fiir den Studiengang?

Werden fiir den Studiengang die im Qualitdtsmanagementsystem der Universitdat Wiirzburg vor-
gesehenen Instrumente und Prozesse genutzt?

Werden aus den Erkenntnissen, die iiber die Verfahren der Qualitdtssicherung gewonnen werden,
MaBnahmen abgeleitet, um Qualitdtsméangel zu beheben?

Wie wird das kontinuierliche Monitoring des Studiengangs unter Beteiligung von Studierenden
und Absolventinnen und Absolventen praktiziert?

Wie wird unter Zuhilfenahme der Instrumente und Prozesse der Studienerfolg sichergestellt?
Wie werden Mafsnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs abgeleitet?

Findet eine fortlaufende Uberpriifung der Manahmen statt?

Wie werden die Ergebnisse fiir die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt?

Wie werden die Beteiligten iiber die Ergebnisse und ergriffenen MaBnahmen informiert?

Wie werden Studierende in die Evaluation und Weiterentwicklung des Studiengangs eingebunden
und iiber die Ergebnisse informiert?
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Einschdtzung der Gutachtergruppe:

Auf der Grundlage des oben dargestellten Sachstandes und seiner Bewertung kommt die Gutachter-
gruppe hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig er-
fallt.

7. Kriterium: Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich

Fragen zu Kriterium 7

Wie werden die Konzepte der Universitdt zur Geschlechtergerechtigkeit auf Studiengangebene um-
gesetzt? — Gibt es MaRnahmen zur Férderung spezifischer Karrierewege?

Wie werden die Konzepte der Universitat zur Forderung der Chancengleichheit fiir Studierende in be-
sonderen Lebenslagen (z. B. Studierende mit Kind oder fiir Studierende mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung) auf Studiengangebene angewendet?

Einschdtzung der Gutachtergruppe:

Auf der Grundlage des oben dargestellten Sachstandes und seiner Bewertung kommt die Gutachter-
gruppe hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig er-
fallt.

8. Kriterium: Kooperationen

Fragen zu Kriterium 8

Sind potentielle Berufs- oder Beschaftigungsfelder fiir den (Teil-)Studiengang ausreichend und treffen
beschrieben?

Sind Studien- und Priifungsordnungen, Modulhandbiicher und Studienverlaufspldne eines (Teil-)
Studiengangs fiir die Studierenden gut zuganglich?

Sind Ansprechpersonen fiir den (Teil-)Studiengang benannt?
Ist das Beratungsangebot fiir Studierende transparent dargestellt?

Werden Nachteilsausgleichsregelungen fiir Studierende mit Behinderung oder besonderen Bediirfnis-
sen insbesondere hinsichtlich des Priifungssystems durch geeignete Dokumentation oder Veréffentli-
chung bekannt gemacht?

- entfallt -

9. Kriterium: Besonderer Profilanspruch

Frage zu Kriterium 9

Weist der Studiengang ein in sich geschlossenes Studiengangskonzept auf, das die besonderen Merk-
male des Profils angemessen darstellt?

- entfallt -
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10. Kriterium: Sonderregelungen fiir Joint-Degree-Programme

Fragen zu Kriterium 10

Sind die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren der Niveaustufe, in der der Studiengang an-
gesiedelt ist, angemessen?

Wird nachgewiesen, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse erreicht werden?

Werden — soweit einschldgig — die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG tiber die Anerkennung von
Berufsqualifikationen beriicksichtigt?

Werden bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lern-
formen die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bediirfnisse sowie die besonderen Anforderungen
mobiler Studierenden beriicksichtigt?

Gewdhrleistet das Qualitdtsmanagementsystem der Hochschule die Umsetzung der oben genannten
Kriterien und der in § 17 BayStudAkkV genannten MaBgaben?

- entfallt -

11. Kriterium: Lehramt

Frage zu Kriterium 11

Die Lehramtsstudiengdnge der Universitdt Wiirzburg sind als Staatsexamensstudiengdnge von der
Akkreditierung ausgenommen.

Im Rahmen des Studienfachaudits konnen die Bildungswissenschaften und die Fachwissenschaften
sowie deren Didaktik dennoch nach landergemeinsamen und landerspezifischen fachlichen Anfor-
derungen sowie auch nach den landergemeinsamen und landerspezifischen strukturellen Vorgaben
fiir die Lehrerausbildung begutachtet werden.

In diesem Falle werden die aufgefiihrten Fragen zu 1 bis 8 angewendet.

- entfallt -
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Julius-Maximilians-

UNIVERSITAT
WURZBURG

Priifung von bestehenden Studiengdangen durch die Zentralverwaltung
im Kontext der Akkreditierung

Studienfach Politikwissenschaft und Soziologie, 26. Oktober 2020

Das Qualitdtsmanagementsystem der Universitat Wiirzburg sieht eine geteilte Priifverantwortung der Akkreditie-
rungskriterien vor. Diese Priifung findet auf sowohl auf formaler, prozessualer als auch auf fachlich-inhaltlicher
Ebene statt. Wahrend die fachlich-inhaltlichen Aspekte durch eine externe Gutachtergruppe gepriift werden, wer-
den die formalen Aspekte durch die Zentralverwaltung gepriift.

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der formalen Priifung durch die Zentralverwaltung dar.
Priifer/in

Die Priifung wurde durch das Referat A.3 Qualitditsmanagement, Organisationsentwicklung & Campusmanage-
ment von Christof Clausing vorgenommen. Die unter A) genannte Priifung erfolgte im Prozess Studiengangent-
wicklung und wird hier der Vollstidndigkeit halber dokumentiert. Sie ist nicht Teil dieser Uberpriifung durch Referat
A.3.

A) Priifung im Prozess Studiengangentwicklung

1. Allgemeine Angaben zu den Studiengédngen (Studienstruktur und Studiendauer, Studiengangs-
profile, Abschliisse und Abschlussbezeichnungen)

Bay StudAkkV § 3

Studienstruktur (System gestufter Studiengdnge): Bachelor als erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss, Master als weiterer berufsqualifizierender Hochschulabschluss

Studiendauer: Bachelor-Studiengang: mindestens drei Jahre, sechs bis acht Semester; Master-Studiengang:
mindestens ein Jahr, zwei bis vier Semester; bei konsekutiven Studiengdngen gesamt fiinf Jahre (zehn Se-
mester).

BayStudAkkV § 4

Bezug Master-Studiengédnge:
e anwendungsorientiert oder forschungsorientiert (Kann-Regelung)
e konsekutiv oder weiterbildend (festzulegen)

BayStudAkkV § 6
Abschliisse: ein Abschlussgrad — Bachelor oder Master
Abschlussbezeichnungen: B.A., M. A., B.Sc., M. Sc., LL. M.

Studiengang, Ab- Abschluss grundstan- Regelstudi- Profil erstmaliger
schlussbezeichnung (Bachelor dig/ konseku- enzeit Beginn
und ECTS-Punkte oder Mas- tiv/ weiterbil-

ter) dend
Political and Social Bachelor grundstandig 6 Semester - 01.10.2007
Studies (B. A.; 180
ECTS-Punkte)

von der UL beschlossen am 24.06.2019 2020/10/26/A.3-cc



Political and Social Bachelor
Studies (B. A.; 120
ECTS-Punkte)

grundstandig

6 Semester

01.10.2013

Political and Social Bachelor
Studies (B. A.; 75
ECTS-Punkte)

grundstandig

Bachelor

forschungs-
orientiert

01.10.2009

Political and Social Bachelor
Studies (60 ECTS-
Punkte)

grundstandig

6 Semester

01.10.2008

Political and Social Master
Sciences (M. A.; 120
ECTS-Punkte)

konsekutiv

4 Semester

01.10.2010

Political and Social Master
Sciences (M. A.; 45
ECTS-Punkte)

konsekutiv

4 Semester

forschungs-
orientiert

01.10.2012

Priifergebnis

Fiir alle Studiengdnge: Anforderung erfiillt.

Begriindung: Die Anforderungen wurden im Rahmen des Prozesses Studiengangentwicklung durch das ZiLS ge-

priift und entsprechen den Vorgaben.

2. Leistungspunktesystem

BayStudAkkV § 8

Jedes Semester werden in der Regel 30 Leistungspunkte erworben. Eine Bachelorarbeit umfasst sechs bis 12
Leistungspunkte, eine Masterarbeit 15 bis 30 Leistungspunkte.

Studiengang, Abschlussbezeichnung und ECTS-

Punkte

Sachverhalt

Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS-

Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-

Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)

Political and Social Studies (60 ECTS-Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-

Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-

Punkte)

Die Anforderungen wurden im Rahmen des Prozes-
ses Studiengangentwicklung durch das ZiLS ge-

prift und entsprechen den Vorgaben.

Priifergebnis

Fir alle Studiengédnge: Anforderung erfillt.




B) Priifung formaler Kriterien durch das Referat A.3 Qualititsmanagement, Organisationsentwick-
lung & Campusmanagement

1. Qualifikationsziele

BayStudAkkV § 11 (mit Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 StudAkkStV)

Die Qualifikationsziele fiir die Bereiche

e wissenschaftliche oder der kiinstlerische Befdhigung

e Befahigung zu einer qualifizierten Erwerbstatigkeit

e Personlichkeitsentwicklung und gesellschaftliches Engagement

sind klar formuliert und auf den Webseiten des Faches sowie im Modulhandbuch veroffentlicht.

Studiengang, Abschlussbezeichnung und ECTS- Sachverhalt

Punkte

Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS-
Punkte)

Die Qualifikationsziele fiir alle Aspekte sind be-
schrieben, auf der Website des Instituts und im Mo-
dulhandbuch veroffentlicht.

Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)

Political and Social Studies (60 ECTS-Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-
Punkte)

Priifergebnis

Fir alle Studiengédnge: Anforderung erfiillt.

2. Zugangsvoraussetzungen und Uberginge

Zugangsvoraussetzungen bei Bachelor- und Master-Studiengangen: Die Zugangsvoraussetzungen sind klar
beschrieben und auf den Webseiten des Faches kommuniziert. Falls es eine Zulassungsbeschrankung gibt,
wird darauf auf den Webseiten des Faches hingewiesen.

BayStudAkkV § 5

Regelung der Zugangsvoraussetzungen fiir Master-Studiengéange. Ein Master-Studiengang setzt einen ersten
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Bachelor) voraus. Weitere Voraussetzungen konnen vorgese-

hen werden.

Studiengang, Abschlussbezeichnung und ECTS-
Punkte

Sachverhalt

Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)

Die Zugangsvoraussetzungen sind in den FSB for-
muliert und werden auf den Webseiten kommuni-
ziert.




Political and Social Studies (60 ECTS-Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-
Punkte)

Priifergebnis

Fiir alle Studiengdnge: Anforderung erfiillt.

3. Modularisierung

BayStudAkkV § 7 und § 12 Abs. 5 Nr. 4

Der Studiengang ist modularisiert. Module erstrecken sich iiber hochstens zwei aufeinander folgende Se-
mester und sind im Modulhandbuch hinreichend beschrieben. Module haben einen Umfang von mindestens
flinf Leistungspunkten. Fiir Module mit weniger als fiinf ECTS-Punkten liegen die Begriindungen vor.

Studiengang, Abschlussbezeichnung und ECTS-
Punkte

Sachverhalt

Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)

In den Studiengdngen gibt es in den FSQ ein Modul
mit 2 ECTS-Punkten (Angebot der UB) und ein Mo-
dul mit 3 ECTS-Punkten (Basismodul Wissenschaft-
liche Arbeitstechniken).Begriindungen liegen vor.

Political and Social Studies (60 ECTS-Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-
Punkte)

In den Studiengangen gibt es keine Module mit we-
niger als 5 ECTS-Punkten.

Priifergebnis

Fiir alle Studiengdnge: Anforderung erfiillt.

4. Transparenz und Dokumentation

mentation).

tatsbeauftragter oder Qualitatsbeauftragtem gibt.

diums liegen in englischer Sprache vor.

BayStudAkkV § 12 Abs. 5

Gepriift wird, ob studiumsrelevante Informationen wie insbesondere Modulhandbuch, Studienverlaufsplan,
Priifungsanforderungen, Modalitdten der Anrechnung und Anerkennung und Nachteilsausgleichsregelungen
verdffentlicht und fiir Studierende einfach auffindbar sind (urspriinglich Kriterium 8: Transparenz und Doku-

Gepriift wird, ob es auf den Webseiten Angaben zu Evaluationskonzept, Studienfachkommission und Quali-

Bei internationalen Studiengdngen: Informationen zu Inhalten und rechtlichen Rahmenbedingungen des Stu-




»Es ist gewdhrleistet, dass das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann (Studierbarkeit).
Dies umfasst insbesondere

1. einen planbaren und verlasslichen Studienbetrieb,

2. die weitgehende Uberschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Priifungen,

BayStudAkkV § 15
»Die Hochschule verfiigt tiber Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Férderung der Chancengleich-
heit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt werden.*

Studiengang, Abschlussbezeichnung und ECTS- Sachverhalt

Punkte

Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS- Fur alle Studiengadnge sind die studiumsrelevanten
Punkte) Informationen veroffentlicht.

Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)

Political and Social Studies (60 ECTS-Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-
Punkte)

Priifergebnis

Fir alle Studiengadnge: Anforderung erfiillt.

5. Kooperationen

a) mit nicht hochschulischen Einrichtungen

BayStudAkkV § 9

»Umfang und Art einer bestehenden Kooperation mit Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen sind unter
Einbeziehung nicht hochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichtssprache oder
-sprachen vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben.*

»Im Falle einer studiengangsbezogenen Kooperation mit nicht hochschulischen Einrichtungen ist der Mehr-
wert fiir die Studierenden und fiir die die akademischen Grade verleihenden Hochschule nachvollziehbar
dargelegt.“

b) hochschulische Kooperationen

BayStudAkkV § 20

»Fuhrt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch, ge-
wahrleistet die den akademischen Grad verleihende Hochschule oder gewahrleisten die den akademischen
Grad verleihenden Hochschulen die Umsetzung und die Qualitdt des Studiengangskonzeptes. Art und Um-
fang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zugrundeliegenden Vereinbarungen doku-
mentiert.“




Studiengang, Abschlussbezeichnung und ECTS-
Punkte

Sachverhalt

Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)

Political and Social Studies (60 ECTS-Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-
Punkte)

Es gibt keine studiengangsbezogenen Kooperatio-
nen.

Priifergebnis

entfallt

6. Joint-Degree-Programme

BayStudAkkV § 10
Merkmale:
1. integriertes Curriculum

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit
4. abgestimmtes Zugangs- und Priifungswesen
5. eine gemeinsame Qualitatssicherung

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausldandischen Hochschulen von in der Regel mindestens 25 %

Studiengang, Abschlussbezeichnung und ECTS-
Punkte

Sachverhalt

Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)

Political and Social Studies (60 ECTS-Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-
Punkte)

Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-
Punkte)

Kein Studiengang gehort einem Joint-Degree-Pro-
gramm an.

Priifergebnis

entfallt




C) Entscheidungsvorschlag zur Erfiillung der formalen Kriterien gemaf Priifbericht

Vor dem Hintergrund des Priifergebnisses werden der PfQ keine Auflagen und Empfehlungen zur Beratung vorge-
schlagen.

Abkiirzungen:
BayStudAkkV = Bayerische Studienakkreditierungsverordnung
StudAkkStV = Studienakkreditierungsstaatsvertrag
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Beschluss der Universitétsleitung

Die Universitatsleitung beschliet die Akkreditierung fiir folgende Studiengdnge des Instituts fiir
Politikwissenschaft und Soziologie:

1. Bachelor-Studiengang Political and Social Studies (B. A.; 180 ECTS-Punkte)
2. Bachelor-Studiengang Political and Social Studies (B. A.; 120 ECTS-Punkte)
3. Bachelor-Studiengang Political and Social Studies (B. A.; 75 ECTS-Punkte)
4. Bachelor-Nebenfach Political and Social Studies (6o ECTS-Punkte)

5. Master-Studiengang Political and Social Sciences (M. A.; 120 ECTS-Punkte)
6. Master-Studiengang Political and Social Sciences (M. A.; 45 ECTS-Punkte)

Die Akkreditierung gilt fiir die vorgenannten Studiengdange nach ASPO 2015 riickwirkend vom 1. Oktober
2020 bis zum 30. September 2028.

Auf der Grundlage des Gutachterberichtes, der Stellungnahme des Faches und der formellen Priifung
schatzt die Universitadtsleitung die Erfiillung der Kriterien fiir die Programmakkreditierung wie folgt ein:

A) Formale Kriterien

1. Allgemeine Angaben zu den Studiengédngen (Studienstruktur und Studiendauer,
Studiengangsprofile, Abschliisse und Abschlussbezeichnungen)

Bay StudAkkV § 3

Studienstruktur  (System gestufter Studiengdnge): Bachelor als erster berufsqualifizierender
Hochschulabschluss, Master als weiterer berufsqualifizierender Hochschulabschluss

Studiendauer: Bachelor-Studiengang: mindestens drei Jahre, sechs bis acht Semester; Master-Studiengang:
mindestens zwei Jahre, zwei bis vier Semester; bei konsekutiven Studiengdngen gesamt fiinf Jahre (zehn
Semester).

BayStudAkkV § 4

Bezug Master-Studiengédnge:
e anwendungsorientiert oder forschungsorientiert (Kann-Regelung)
e konsekutiv oder weiterbildend (festzulegen)

BayStudAkkV § 6
Abschliisse: ein Abschlussgrad — Bachelor oder Master
e Abschlussbezeichnungen: B.A., M. A., B. Sc., M. Sc., LL. M.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitadtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfiillt.

2. Leistungspunktesystem

BayStudAkkV § 8
Jedes Semester werden in der Regel 30 Leistungspunkte erworben. Eine Bachelorarbeit umfasst sechs bis 12
Leistungspunkte, eine Masterarbeit 15 bis 30 Leistungspunkte.




Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erorterungen kommt die Universitdtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfillt.

3. Qualifikationsziele

BayStudAkkV § 11 (mit Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 StudAkkStV)

Qualifikationsziele fiir die Bereiche

e wissenschaftliche oder kiinstlerische Befahigung

e Befahigung zu einer qualifizierten Erwerbstatigkeit

e Personlichkeitsentwicklung und gesellschaftliches Engagement

sind klar formuliert und auf den Webseiten des Faches sowie im Modulhandbuch veroffentlicht.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitadtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfiillt.

4. Zugangsvoraussetzungen und Uberginge

Zugangsvoraussetzungen bei Bachelor- und Master-Studiengangen: Die Zugangsvoraussetzungen sind klar
beschrieben und auf den Webseiten des Faches kommuniziert. Falls es eine Zulassungsbeschrankung gibt,
wird darauf auf den Webseiten des Faches hingewiesen.

BayStudAkkV § 5
Regelung der Zugangsvoraussetzungen fiir Master-Studiengange. Ein Master-Studiengang setzt einen ersten
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Bachelor) voraus. Weitere Voraussetzungen konnen vorgesehen

werden.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitdtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfiillt.

5. Modularisierung

BayStudAkkV §§ 7 und 12 Abs. 5 Nr. 4

Der Studiengang ist modularisiert. Module erstrecken sich lber hdochstens zwei aufeinander folgende
Semester und sind im Modulhandbuch hinreichend beschrieben. Module haben einen Umfang von
mindestens fiinf Leistungspunkten. Fiir Module mit weniger als fiinf ECTS-Punkten liegen die Begriindungen

vor.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitadtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfiillt.

6. Transparenz und Dokumentation

Gepriift wird, ob studiumsrelevante Informationen wie insbesondere Modulhandbuch, Studienverlaufsplan,
Prifungsanforderungen, Modalitaten der Anrechnung und Anerkennung und Nachteilsausgleichsregelungen




verdffentlicht und flr Studierende einfach auffindbar sind (urspriinglich Kriterium 8: Transparenz und
Dokumentation).

Gepriift wird, ob es auf den Webseiten Angaben zu Evaluationskonzept, Studienfachkommission und
Qualitatsbeauftragter oder Qualitdtsbeauftragtem gibt.

Bei internationalen Studiengangen: Informationen zu Inhalten und rechtlichen Rahmenbedingungen des
Studiums liegen in englischer Sprache vor.

BayStudAkkV § 12 Abs. 5

»Es ist gewdhrleistet, dass das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann (Studierbarkeit).
Dies umfasst insbesondere

1. einen planbaren und verldsslichen Studienbetrieb,

2. die weitgehende Uberschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Priifungen,

“

BayStudAkkV § 15

»,Die Hochschule verfligt {iber Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Forderung der
Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studiengangs
umgesetzt werden.“

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitdtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfillt.

7. Kooperationen

a) mit nicht hochschulischen Einrichtungen

BayStudAkkV § 9

»,2Umfang und Art einer bestehenden Kooperation mit Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen sind unter
Einbeziehung nicht hochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichtssprache oder
-sprachen vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben.*

,»Im Falle einer studiengangsbezogenen Kooperation mit nicht hochschulischen Einrichtungen ist der Mehrwert
fir die Studierenden und fiir die die akademischen Grade verleihenden Hochschule nachvollziehbar
dargelegt.“

b) hochschulische Kooperationen

BayStudAkkV § 20

»Fuhrt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch,
gewdhrleistet die den akademischen Grad verleihende Hochschule oder gewdhrleisten die den akademischen
Grad verleihenden Hochschulen die Umsetzung und die Qualitat des Studiengangskonzeptes. Art und Umfang
derKooperation sind beschrieben und die der Kooperation zugrundeliegenden Vereinbarungen dokumentiert.“

- entfallt -

8. Joint-Degree-Programme

BayStudAkkV § 10

Merkmale:

1. integriertes Curriculum

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausldandischen Hochschulen von in der Regel mindestens 25 %
3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit

4. abgestimmtes Zugangs- und Priifungswesen




‘ 5. eine gemeinsame Qualitatssicherung

- entfallt -

B) Fachlich-inhaltliche Kriterien

1. Qualifikationsziele und Abschlussniveau

Bay StudAkkV § 11

Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert. Die Personlichkeitsbildung
umfasst auch die kiinftige zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Studierenden. Die
Studierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert
sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maBgeblich mitzugestalten.

Die fachlichen und wissenschaftlichen oder kiinstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte Wissen und
Verstehen — Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverstandnis —, Einsatz, Anwendung und
Erzeugung von Wissen oder Kunst — Nutzung und Transfer, wissenschaftliche Innovation —, Kommunikation
und Kooperation sowie wissenschaftliches oder kiinstlerisches Selbstverstdndnis und Professionalitdat und
sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau.

Bachelorstudiengdnge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und
berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher. Konse-
kutive Masterstudiengdange sind als vertiefende, verbreiternde, fachiibergreifende oder fachlich andere
Studiengdnge ausgestaltet.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitadtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfiillt.

2. Schliissiges Studiengangkonzept und addquate Umsetzung

BayStudAkkV § 12 Abs. 1 Satze 1 bis 5, § 13 Abs. 1

Das Curriculum ist unter Beriicksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im Hinblick auf die
Erreichbarkeit der Qualifikationsziele angemessen aufgebaut. Die Qualifikationsziele, die Studiengangs-
bezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stimmig aufeinander bezogen.
Das Studiengangskonzept umfasst vielfdltige, an die jeweilige Fachkultur und das Studienformat angepasste
Lehr-und Lernformen sowie gegebenenfalls Praxisanteile. Es schafft geeignete Rahmenbedingungen, um den
Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust zu ermdoglichen. Es bezieht die
Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein — studierendenzentriertes Lehren und
Lernen — und er6ffnet Freirdume fiir ein selbstgestaltetes Studium.

Die Aktualitdat und Angemessenheit der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist gewahrleistet.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erorterungen kommt die Universitadtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist erfiillt.

Empfehlung 1: Es wird empfohlen, das Modularisierungskonzept fiir alle Studiengdnge dahingehend
zu Uberdenken, dass unnotige Kleinteiligkeit von Modulen vermieden und wenn
moglich mehrere Veranstaltungen in einem Modul zusammengefasst werden.

Empfehlung 2: Es wird empfohlen, die Inhalts- und Kompetenzbeschreibungen der Module
ausfiihrlicher und praziser zu fassen.



Empfehlung 3: Um Vorstellungen eines englischsprachigen Studienangebotes vorzubeugen wird
empfohlen, bei einer anstehenden Revision der Studiengdnge die
Studiengangsbezeichnungen in deutschsprachige zu andern.

3. Personelle und sédchliche Ressourcen

BayStudAkkV § 12 Abs. 2 und 3

Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal
umgesetzt. Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem Profil der Hochschulart
insbesondere durch hauptberuflich tatige Professorinnen und Professoren sowohl in grundstandigen als auch
weiterfiihrenden Studiengdngen gewadhrleistet. Die Hochschule ergreift geeignete Mafnahmen der
Personalauswahl und -qualifizierung.

Der Studiengang verfiigt dariiber hinaus {iber eine angemessene Ressourcenausstattung, insbesondere auch
im Hinblick auf nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschlielich IT-Infrastruktur,
Lehr- und Lernmittel.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitadtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist erfiillt.

Empfehlung 4: Das Institut sollte ein Konzept entwickeln und umsetzen, wie das Defizit im Bereich der
Didaktik so ausgeglichen werden kann, dass die fachlichen Erfordernisse gewahrleistet
werden, ohne eine Mehrbelastung bei anderen Mitgliedern des Instituts zu verursachen.

4. Priifungssystem

BayStudAkkV § 12 Abs. 4
Priifungen und Priifungsarten ermoglichen eine aussagekriftige Uberpriifung der erreichten Lernergebnisse.
Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitadtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist erfiillt.

Empfehlung5: Es wird dringend empfohlen, die Zahl der moglichen Priifungsformen in den
Prifungssdtzen P-BA, P-MA und SL in den Bachelor- und Masterstudiengdangen
kontinuierlich zu tberpriifen, bei Bedarf zu reduzieren und die Priiffungsform den
Studierenden auch weiterhin rechtzeitig mitzuteilen.

5. Studierbarkeit

BayStudAkkV § 12 Abs. 5
Es ist gewdhrleistet, dass das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann (Studierbarkeit).
Dies umfasst insbesondere

1. einen planbaren und verldsslichen Studienbetrieb,

2. die weitgehende Uberschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Priifungen,

3. einen plausiblen und der Priifungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsaufwand, wobei die
Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder
eines Jahres erreicht werden kdnnen, was in regelmafiigen Erhebungen tiberpriift wird, und

4. eine angemessene Priifungsdichte und -organisation, wobei in der Regel fiir ein Modul nur eine Priifung
vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang von fiinf Leistungspunkten aufweisen sollen.
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Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erorterungen kommt die Universitdtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist erfiillt.

Empfehlung 6: Es wird empfohlen, das Konzept fiir die Forschungsprojekt-Module im Master-
Studiengang mit 120 ECTS-Punkten in Bezug auf die Anforderungen im Verhdltnis mit
der zur Verfiigung stehenden Zeit zu iberdenken.

6. Studienerfolg bzw. Qualitatssicherung

BayStudAkkV § 14

Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen einem
fortlaufenden Monitoring. Auf dieser Grundlage werden Mafinahmen zur Sicherung des Studienerfolgs
abgeleitet. Diese werden fortlaufend tiberpriift und die Ergebnisse fiir die Weiterentwicklung des Studiengangs
genutzt. Die Beteiligten werden (ber die Ergebnisse und die ergriffenen Mafsnahmen unter Beachtung
datenschutzrechtlicher Belange informiert.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erorterungen kommt die Universitdtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfillt.

7. Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich

BayStudAkkV § 15
Die Hochschule verfiigt tiber Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Férderung der Chancengleichheit
von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt werden.

Einschdtzung der Universitatsleitung:

Aufgrund der Erdrterungen kommt die Universitadtsleitung hinsichtlich der Erfiillung des Kriteriums zu
folgendem Ergebnis: Das Kriterium ist vollstandig erfiillt.

8. Kooperationen

BayStudAkkV §§ 19 und 20 Abs. 1

Fiihrt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nicht hochschulischen Einrichtung durch,
ist die Hochschule fiir die Einhaltung der Ma3gaben gemaf3 den Teilen 2 und 3 verantwortlich. Die akademische
Grade verleihende Hochschule darf Entscheidungen iber Inhalt und Organisation des Curriculums, iiber
Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, iiber die Aufgabenstellung und Bewertung von Priifungsleistungen,
tiber die Verwaltung von Priifungs- und Studierendendaten, iiber die Verfahren der Qualitatssicherung sowie
tber Kriterien und Verfahren der Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren.

Fiihrt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch,
gewdhrleistet die den akademischen Grad verleihende Hochschule oder gewdhrleisten die den akademischen
Grad verleihenden Hochschulen die Umsetzung und die Qualitdt des Studiengangskonzepts. Art und Umfang
der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zugrundeliegenden Vereinbarungen dokumentiert.

- entfallt -



9. Besonderer Profilanspruch

BayStudAkkV § 12 Abs. 6
Studiengdnge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studiengangskonzept aus,
das die besonderen Merkmale des Profils angemessen darstellt.

- entfallt -

10. Sonderregelungen fiir Joint-Degree-Programme

BayStudAkkV § 16

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdisziplin, in der der
Studiengang angesiedelt ist, angemessen.

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse erreicht werden.

. Soweit einschldgig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG beriicksichtigt.

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lernformen werden
die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bediirfnisse anerkannt und die besonderen Anforderungen mobiler
Studierender beriicksichtigt.

5. Das Qualitdatsmanagementsystem der Hochschule gewdhrleistet die Umsetzung der Mafigaben.

w

- entfallt -



	Beschluss der Universitätsleitung
	A) Formale Kriterien
	1.  Allgemeine Angaben zu den Studiengängen (Studienstruktur und Studiendauer, Studiengangsprofile, Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen)
	2.  Leistungspunktesystem
	3.  Qualifikationsziele
	4.  Zugangsvoraussetzungen und Übergänge
	5.  Modularisierung
	6.  Transparenz und Dokumentation
	7.  Kooperationen
	8.  Joint-Degree-Programme
	B) Fachlich-inhaltliche Kriterien




